Infoblatt Minderheitsangehörige Kosovo - Stand: 1.7.2002

Beschlusslage der Innenministerkonferenz:

Minderheitsangehörige aus dem Kosovo ohne Bleiberecht in Deutschland sollen jetzt auch in den Kosovo zurückgeführt werden. Entgegen den Berichten des UNHCR behauptet die Innenministerkonferenz: Die Sicherheitssituation für Minderheitsangehörige dort habe sich so verbessert, dass eine zwangsweise Rückführung dorthin jetzt möglich sei.  Die Duldungen sollen nur noch monatsweise verlängert werden, bis die Abschiebung durchgeführt werden kann. Die Innenministerkonferenz geht davon aus, dass zumindest ab Spätsommer/Herbst Abschiebungen durchgeführt werden können.

Auf der Grundlage dieser Beschlusslage werden viele Minderheitsangehörige aus dem Kosovo jetzt angeschrieben bzw. auch zur Ausländerbehörde vorgeladen. Sie werden oft aufgefordert zu unterschreiben, dass sie jetzt freiwillig ausreisen. Für den Fall der "freiwilligen" Ausreise wird finanzielle Unterstützung angeboten (sehr geringe Beträge).  

Die Situation für Minderheitsangehörige im Kosovo:

Roma, Ashkali und Kosovo-Ägypter sind häufig dem Pauschalverdacht ausgesetzt, die Serben bei der Vertreibung der Kosovo-Albaner unterstützt zu haben. Ein Großteil der Roma, Ashkali und Kosovo-Ägypter wurde durch nationalistische Albaner nach dem Einmarsch der UCK und der KFOR in den Kosovo im Sommer 1999 vertrieben, Häuser und Lebensgrundlagen zerstört. Die wenigen verbliebenen Minderheitsangehörigen leben i.d.R. in durch die KFOR militärisch geschützten Enklaven (oft nur die Größe eines kleinen Stadtteils). Einkäufe, Besuch beim Arzt, u.s.w. müssen häufig in Begleitung von internationalen Soldaten erledigt werden, um die Sicherheit der Minderheitsangehörigen zu garantieren. Ein Versöhnungsprozess ist noch in weiter Ferne.

Tatsächliche Rückführungsmöglichkeit:

Unklar ist, inwieweit und insbesondere welche Minderheitsangehörige tatsächlich in den Kosovo abgeschoben werden können. Derzeit liegen keine Erfahrungen über tatsächlich vollzogene Abschiebungen vor. Jedoch muss damit gerechnet werden, dass in der nächsten Zeit auch tatsächlich Abschiebungen von Minderheitsangehörigen erfolgen. Die Staatsgewalt im Kosovo, die UNMIK (UN-Verwaltung im Kosovo), muss der Landung von Abschiebeflügen und der Einreise des Abgeschobenen jeweils zustimmen. Die UNMIK hat in der Vergangenheit teilweise die Rückübernahme von Minderheitsangehörigen im Rahmen von Abschiebungen abgelehnt. Die UNMIK argumentierte im Einzelfall, dass sie im konkreten Fall  die Sicherheit und Wohnraum-Versorgung nicht gewährleisten könne. In welchen Fällen die  UNMIK jetzt Abschiebungen zustimmt, kann derzeit nicht beurteilt werden. Die UNMIK steht einerseits unter dem Druck europäischer Innenminister, die die Rückführung von Minderheitsangehörigen und auch Abschiebungen durchführen wollen (die EU-Staaten sind auch wichtige Geldgeber).  Anderseits haben die Verteidigungsministerien kein Geld, weitere Soldaten in den Kosovo zu entsenden, um noch mehr Minderheitsangehörigen effektiv zu schützen  und einer Destabilisierung vorzubeugen. Innenpolitische Interessen stehen womöglich  außenpolitischen und verteidigungspolitischen, aber auch finanzpolitischen Interessen gegenüber.   

Wem droht aktuell die Abschiebung?

Folgende Minderheitsangehörige sind nicht akut betroffen:

· anerkannte Flüchtlinge (Art. 16a GG u. § 51 Abs. 1 AuslG) und Minderheitsangehörige, bei denen individuell Abschiebehindernisse festgestellt wurden (§ 53 AuslG). Bei diesen Personen muss erst der Status durch das Bundesamt widerrufen werden. Flüchtlinge mit    § 51 Abs. 1 sollten - sofern die Voraussetzungen vorliegen, nach § 35 AuslG eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen (8 Jahre Aufenthalt (nur bestimmte Zeiten werden gerechnet) und Unabhängigkeit von Sozialhilfe, Einzelheiten: vgl. § 35 AuslG).

· Minderheitsangehörige, die aufgrund der Beschlüsse der Innenministerkonferenz für ein Bleiberecht für unverzichtbare Arbeitnehmer eine Aufenthaltsgenehmigung haben. 

· Minderheitsangehörige, die aus anderen Gründen ein Aufenthaltsrecht haben (z.B. Aufenthaltserlaubnis aufgrund von Ehe, deutschem Kind).

Nicht unmittelbar abgeschoben werden kann,

· wer  noch keine vollziehbare Ausreiseaufforderung erhalten hat (Achtung: ergeht - sofern Asylantrag gestellt - mit der Ablehnung des Asylantrages durch das Bundesamt)

·  wer zunächst eine Ankündigung der Abschiebung erhalten muss, da er bereits länger als 1 Jahr geduldet wird (§ 56 Abs. 6 S. 2 AuslG)

· wer eine Duldung ohne Erlöschensvermerk hat

Allerdings erhalten diese Personen derzeit oft die erforderlichen Ausreiseaufforderungen, bzw. Ankündigungen der Abschiebungen, um die Abschiebung durchführen zu können.

Bei allen andern Personen (Duldung mit Erlöschensvermerk und keine Ankündigung der Abschiebung mehr erforderlich) kann jederzeit abgeschoben werden, sofern die Abschiebung tatsächlich durchgeführt werden kann. Ob dies der Fall ist, erfährt die/der Betroffene regelmäßig erst durch die Festnahme durch die Polizei zur Durchführung der Abschiebung.

Möglichkeiten auf individuellen Abschiebeschutz?

Zunächst ist darauf hinzuwiesen, dass es im Erlass des Innenministeriums ausdrücklich heißt: „Bis auf weiteres sollen die Duldungen noch nicht mit einem Verbot der Erwerbstätigkeit und der auflösenden Bedingung der Mitteilung des Abschiebungstermins versehen werden.“ Bitte schauen Sie in der Duldung des Betroffenen nach, dass sich tatsächlich kein solcher Erlöschensvermerk in der Duldung befindet. Falls kein Erlöschensvermerk vorhanden ist, besteht keine akute Gefahr der Abschiebung. Auf jeden Fall muss – falls die Betroffenen nicht ausreisen möchten -  jedoch verhindert werden, dass der Betroffene seine Arbeit verliert (ggf. auch Rechtsbehelfe).   

Solange keine Bleiberechtsanordnung durch die Innenministerkonferenz besteht (sehr unwahrscheinlich), kann allenfalls versucht werden, im Einzelfall einen individuellen Abschiebeschutz nach § 53 Abs. 6 AuslG zu bekommen. Hieran sollte vor allem gedacht werden, wenn die Duldung nur noch mit Erlöschensvermerk verlängert wird.  

Sofern das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge einmal (nach dem 27.7.1993) über einen Asylantrag zu entscheiden hatte, musste das Bundesamt auch über das Vorliegen eines Abschiebehindernisses nach § 53 Abs. 6 AuslG entscheiden. Vorausgesetzt, diese Entscheidung war negativ: Es kann nun beim Bundesamt beantragt werden, dieses Verfahren wiederaufzugreifen und Abschiebeschutz § 53 Abs. 6 AuslG zu gewähren. Denkbar wäre auch einen Folgeantrag zu stellen und dabei auch vorzutragen, dass zumindest die Voraussetzungen des § 53 Abs. 6 AuslG vorliegen (eventuell günstiger, da beim 1. Folgeantrag zumindest bis zur Entscheidung des Bundesamtes die Abschiebung blockiert ist (Suspensiveffekt); Achtung: Falle Folgeantrag: Es reicht i.d.R. die Mitteilung an die Abschiebestelle, dass kein weiteres Verfahren durchgeführt wird, um bereits für den Asylsuchenden überraschend abschieben zu können; vgl. § 71 Abs. 5 AsylVfG).           

Es empfiehlt sich, individuell vorzutragen, dass eine besondere individuelle Gefährdung vorliegt (vgl. § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG). Hier kann z.B. vorgetragen werden, dass am Herkunftsort gegenüber Nachbarn und Verwandten aus der gleichen Ethnie in jüngster Vergangenheit Übergriffe stattgefunden haben bzw. diese konkret an Leib, Leben und Freiheit gefährdet sind (hier können intensive Recherchen eventuell helfen). Macht der Minderheitsangehörige nur die allgemeine Situation von Minderheitsangehörigen geltend, schließt § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG die Berücksichtigung dieser allgemeinen Gefahr aus (sog. Sperrwirkung). Diese Sperrwirkung kann nur überwunden werden, wenn der Minderheitsangehörige "sehenden Auges in den sicheren Tod" abgeschoben würde. So die Formel der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Das Bundesamt argumentiert, die Minderheitsangehörigen würden ja durch die KFOR-Soldaten hinreichend geschützt.

Lehnt das Bundesamt  eine § 53 AuslG-Feststellung ab (dies ist derzeit gängige Praxis!) , kann  hiergegen beim Verwaltungsgericht Klage erhoben werden. Droht akut Abschiebung (Glaubhaftmachung womöglich schwierig) kann auch vorläufiger Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht wirksam geltend gemacht werden.

Die Chancen solcher Verfahren sind schwierig zu beurteilen. Bis vor kurzem argumentierten die Verwaltungsgerichte: Individueller Abschiebeschutz nach § 53 AuslG brauche nicht gewährt werden, da sowieso keine Abschiebungen stattfinden. Diese Argumentation greift jetzt nicht mehr: Da wieder Abschiebungen stattfinden, muss jetzt über einen individuellen Abschiebeschutz entschieden werden.         
Es muss aber befürchtet werden, dass viele Verwaltungsrichter/innen die Abschiebung von Minderheitsangehörigen in den Kosovo im Einzelfall mit dem Argument nicht untersagen werden, dass die erforderliche Gefährdungsschwelle nicht erreicht sei. Es liegen bereits erste Entscheidungen in diese Richtung vor.

Beratungsmöglichkeiten:

a) "freiwillige" Ausreise

Denkbar wäre, dass der Flüchtling - sofern er aufgrund seiner persönlichen Situation die Möglichkeit sieht, an einem bestimmten Ort im Kosovo sicher zu leben (z.B. in einer Enklave) - zu einer "freiwilligen" Ausreise entschließt, um die angebotenen bescheidenen Rückkehrhilfen noch auszuschöpfen (Vorstrafen schließen i.d.R. die Rückkehrhilfen aus!) und die Rückkehr vorzubereiten.  Bei Hilfeempfängern könnte mit dem Sozialamt ausgehandelt werden, dass der Minderheitsangehörige noch eine Starthilfe mitbekommt (z.B. 3 Monatssätze Sozialhilfe), um im Kosovo einen vernünftigen Start hinzubekommen. Für das Sozialamt ist das voraussichtlich billiger, als wenn der Betroffene nicht geht und dann auf Monate kein Platz in einem Abschiebeflug frei ist. Denkbar wäre auch, Hausratstransporte zu organisieren und hierfür eine Finanzierung aus Mitteln des Landes zu beantragen.      

b) Abwarten:

solange noch die Duldung ohne Erlöschensvermerk verlängert wird... und die Abschiebung noch nicht akut droht. Allerdings könnte gegenüber der Ausländerbehörde u.U. die individuelle Gefährdungssituation dargestellt werden und mitgeteilt werden, dass man deshalb keine Perspektive der Rückkehr sieht. Gleichzeitig könnte man mitteilen, dass man mit der örtlichen KFOR-Stelle bzw. UNMIK-Polizei gerade versucht Kontakt aufzunehmen, um von dort eine zuverlässige Auskunft zu bekommen, wie die Gefährdung eingeschätzt wird. Oft können die Betroffenen ihre persönliche Gefährdung selbst nur schwer einschätzen. Eine Beratungsstelle oder ein Freundkreis könnte versuchen, von den örtlichen Sicherheitsstrukturen im Kosovo (örtliche UNMIK-Polizei, KFOR, OSCE) eine solche Einschätzung der Sicherheitslage für die konkrete Familie zu bekommen. Diese Anfrage könnte man in Kopie der Ausländerbehörde zuleiten und bitten, weiterhin zu dulden (ohne Erlöschensvermerk) , bis eine Antwort vorliegt.  Danach kann dann entweder die "freiwillige" Ausreise erfolgen oder mit der Auskunft individueller Abschiebeschutz beantragt werden.  
c) Versuch, Abschiebeschutz zu bekommen

Wenn die Abschiebung akut wird – ggf.  auch schon vorher -  wäre denkbar, dass o.g. Verfahren durchzuführen. Gegenüber der Ausländerbehörde sollten auf jeden Fall die Gründe der fehlenden Ausreisemöglichkeit vorgetragen werden (Kopie auch an die zuständige Bezirksstelle bzw. die LAST). Denkbar wäre auch, eine Petition einzulegen (vermutlich  schlechte Chancen, aber vielleicht Zeitgewinn). Argumentiert werden könnte mit der individuellen Gefährdungslage, der Altfallproblematik und stattgefundener Integration mit dem Ziel, dass der Petitionsausschuss sich beim Innenministerium für ein Bleiberecht im Einzelfall einsetzt, bzw. auf der Innenministerkonferenz auf eine neue Beschlusslage drängt, die es in Altfällen und entsprechender Integration ermöglicht, zumindest im Einzelfall einen Abschiebeschutz zu erhalten. Denkbar wäre auch zu fordern, dass die Abschiebung bis zum Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes ausgesetzt wird, um dann den Fall über die Härtefallklausel zu lösen.     

d) Versuch, in legale Arbeit zu kommen bzw. in legaler Arbeit zu bleiben und Integrationsleistungen zu erbringen. 

Im Hinblick auf eine - allerdings äußerst unwahrscheinliche - Bleiberechtsregelung für bestimmte Fälle - sollten die Betroffenen versuchen, in legale Arbeit zu kommen, bzw. diese zumindest zu behalten. Sofern die Arbeit durch eine Erwerbstätigkeits-Auflage untersagt wird, sollten hiergegen die möglichen Rechtsbehelfe eingelegt werden. Wichtig ist auch hier, wieder zu argumentieren, weshalb eine Rückkehr im konkreten Fall nicht zumutbar ist. Auch sollte gegen eine womöglich angeordnete Umverteilung ggf. rechtlich vorgegangen werden.  

Achtung:

Auf keinen Fall sollten die Betroffenen sich nötigen lassen, eine "Erklärung über die freiwillige Ausreise" zu unterschreiben, wenn sie nicht wirklich "freiwillig" ausreisen wollen.

Insgesamt ist eine Beratung derzeit anhand vieler Unwägbarkeiten sehr schwierig. Dieses Infoblatt kann einzelne Hinweise geben, aber eine individuelle umfassende Beratung durch eine kompetente Beratungsstelle oder eine/n im Asylrecht erfahrene/n Rechtsanwalt/-anwältin nicht ersetzen.

